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Verordnung
über die Stiftung eines Preises für künstlerisches 

Volksschaffen.
Vom 18. Mai 1955

§ 1
Zur Förderung des künstlerischen Schaffens der 

Werktätigen und zur Entfaltung der schöpferischem 
Kräfte des Volkes auf allen Kunstgebieten wird auf 
der Grundlage der Programmerklärung des Ministe
riums für Kultur vom 12. Oktober 1954 über den Auf
bau einer Volkskultur in der Deutschen Demokratischen 
Republik ein

„Preis für künstlerisches Volksschaffen“
/

gestiftet.
§ 2

Der Preis für künstlerisches Volksschaffen wird für 
hervorragende Neuschöpfungen, beispielgebende künst
lerische Interpretation, richtungweisende wissenschaft
liche Forschungsarbeit oder andere vorbildliche kultur
politische Leistungen auf dem Gebiet des künstlerischen 
Volksschaffens, die die demokratische Entwicklung un
seres Vaterlandes bedeutend gefördert haben, ver
liehen.

* § 3
(1) Den Preis für künstlerisches Volksschaffen können 

alle Laien- oder Berufskünstler sowie andere Kultur
schaffende erhalten, die ihren Wohnsitz in Deutschland 
haben.

(2) Der Preis für künstlerisches Volksschaffen kann 
an Volkskunstgruppen, Zirkel oder Einzelpersonen ver
liehen werden.

§ 4
(1) Der Preis für künstlerisches Volksschaffen kann 

jährlich, getrennt für Einzelpersonen und Gruppen, in 
je zwei Klassen verliehen werden:

a) Einzelpersonen:
I. Klasse in Höhe bis zu 5000 DM, 

Einzelpersonen:
II. Klasse in Höhe bis zu 3000 DM;

b) Gruppen, entsprechend ihrer Struktur:
I. Klasse in Höhe von 5000 bis 15 000 DM, 

Gruppen, entsprechend ihrer Struktur:
II. Klasse in Höhe von 3000 bis 10 000 DM.

(2) Es können jährlich in der Regel fünf Einzel
personen und drei Gruppen in jeder Klasse ausgezeich
net werden.

(3) Die Träger des Preises für künstlerisches Volks
schaffen für Einzelpersonen erhalten ein Ehrenzeichen.

(4) Der Preis für künstlerisches Volksschaffen 1st 
steuerfrei.

§ 5
Die Verleihung des Preises für künstlerisches Volks

schaffen erfolgt jährlich am 1. Mai, und zwar erst
malig im Jahre 1956.

§ 6
Die Verleihung des Preises für künstlerisches Volks

schaffen erfolgt durch den Minister für Kultur.

§ 7
Einzelheiten der Verleihung regelt das Statut des 

Preises für künstlerisches Volksschaffen, das vom Mini
sterrat erlassen wird.

§ 8
Diese Verordnung tritt am l. Juni 1955 in Kraft.

Berlin, den 18. Mai 1955

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Ministerium für Kultur 
G r o t e w o h l  Dr. h. c. Joh. R. B e c h e r

Minister

Statut
des „Preises für künstlerisches Volksschaffen“.

Vom 18. Mai 1955
Auf Grund des § 7 der Verordnung vom 18. Mai 1955 

über die Stiftung eines Preises für künstlerisches Volks
schaffen (GBl. I S. 365) wird folgendes Statut erlassen:

§ 1
(1) Vorschläge für die Verleihung des Preises für 

künstlerisches Volksschaffen können am das Ministe
rium für Kultur einreichen:

a) die Mitglieder des Ministerrates;
b) die zentralen Leitungen der Parteien, der Bundes

vorstand des FDGB, der Zentralrat der FDJ und 
der Zentralvorstand der VdgB;


